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Anhang 5 

Besoldungen und Entschädigungen des Kirchenrates und 
der richterlichen Behörden (Stand 13. Juni 2022) 

§  1 Kirchenrat 
1 Die Mitglieder des Kirchenrats erhalten eine feste Besoldung nach Massgabe des im 
jeweiligen Aufgabenbereichs ausgewiesenen Beschäftigungsgrads. Die Finanzkom-
mission legt auf Antrag des Kirchenrats die Summe der Beschäftigungsgrade aller 
Mitglieder fest. Der Kirchenrat teilt diese Summe im Verhältnis zur Arbeitsbelastung 
auf seine Mitglieder auf. 
2 Die Besoldung basiert auf dem zweiten Maximum der obersten Besoldungsklasse. 
3 Die Bestimmungen von § 20 bis § 50 gelten sinngemäss 
4 Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Kirchenrats Reisespesen für den Arbeitsweg 
vergütet. Die Vergütung richtet sich nach dem Spesenreglement1). 

§  2 Richterliche Behörden 

1 Die Mitglieder der Schlichtungsstelle und der Rekurskommission werden für ihre 
Tätigkeit im Stundenlohn entschädigt. 
2 Der Stundenlohn wird basierend auf dem zweiten Maximum der obersten Besol-
dungsklasse plus 10 % geteilt durch 1877 Stunden errechnet. 
3 Die Mitglieder sowie Sekretäre und Sekretärinnen der richterlichen Behörden, die 
über eine juristische Ausbildung gemäss § 42 Abs. 2 und § 45 Abs. 2 des Gesetzes der 
Katholischen Synode über die Katholische Landeskirche des Kantons Thurgau 
(LKG)2) verfügen, können bis zum Zweifachen des Stundenansatzes gemäss Abs. 2 
entschädigt werden. 
4 Die Mitglieder der richterlichen Behörden sowie die Sekretäre und Sekretärinnen 
erhalten die Reisespesen vergütet. Die Vergütung richtet sich nach dem Spesenregle-
ment. 

                                                             
1) Abrufbar unter: https://www.kath-tg.ch/sites/default/files/website_content/kathlktg/Landes-

kirche/Rechtssammlung/Landeskirchl.%20Recht/Personal/Spesen/4%20%20Spesenregle-
ment.pdf. 

2)  RB 188.22 

https://www.kath-tg.ch/sites/default/files/website_content/kathlktg/Landeskirche/Rechtssammlung/Landeskirchl.%20Recht/Personal/Spesen/4%20%20Spesenreglement.pdf
https://www.kath-tg.ch/sites/default/files/website_content/kathlktg/Landeskirche/Rechtssammlung/Landeskirchl.%20Recht/Personal/Spesen/4%20%20Spesenreglement.pdf
https://www.kath-tg.ch/sites/default/files/website_content/kathlktg/Landeskirche/Rechtssammlung/Landeskirchl.%20Recht/Personal/Spesen/4%20%20Spesenreglement.pdf
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/188.22
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§  3 Experten und Expertinnen sowie Delegierte  

1 Experten und Expertinnen, die vom Kirchenrat oder von einer richterlichen Be-
hörde beigezogen werden, werden im Stundenlohn gemäss § 2 Abs. 2 entschädigt. 
2 Delegierte des Kirchenrats erhalten für die Ausübung ihres Mandats ein Sitzungsgeld 
gemäss den Ansätzen für Mitglieder von Synodalkommissionen (§ 1 Abs.  1 Ziff. 1 
lit. b Anhang 4 Besoldungsverordnung). 


